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Beiblatt zum Sicherheitsdatenblatt / Supplement to the safety data sheet

Abschnitt 1 / Section 1 s. Original-Datenblatt / see original safety data sheet

1.1 Produktidentifikation / Product identification s. Original-Datenblatt / see original safety data sheet

1.2 Verwendungen des Stoffs / Uses of the substance s. Original-Datenblatt / see original safety data sheet

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten / Details of the supplier

Firmenname / Supplier ELMAG Entwicklungs und Handels GmbH

Straße / Street Hannesgrub Nord 19

Ort / City A-4911 Ried/Tumeltsham

Tel. / Phone +43 7752 80881 (Mo-Fr 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 Uhr)

E-Mail / E-Mail office@elmag.at

1.4 Notrufnummer / Emergency Telephone

GHS Gefahren-
piktogramm /
GHS symbol

GHS-Kürzel / 
GHS-no.

Mögliche
Signalwörter / 

Warning
Gefährdungsklassen / Description of hazards

GHS01

Gefahr oder
Achtung /
Danger or
Attention

Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff, selbstzersetzliche Stoffe/Gemische, organi-
sche Peroxide /
Explosive substances / mixtures and products containing explosives, selfreactive substances / mixtures, 
organic peroxides

GHS02

Gefahr oder
Achtung /
Danger or
Attention

Selbstzersetzliche Stoffe/Gemische, organische Peroxide, entzündbare Gase, Aerosole Flüssigkeiten, Fest-
stoffe, selbsterhitzungsfähige Gemische, pyrophore Flüssigkeiten und Feststoffe, Stoffe/Gemische, die bei 
Berührung mit Wasser entzündbare Gase bilden /
Self-reactive substances / mixtures, organic peroxides, flammable gases, aerosols, liquids, solids, self-
heating mixtures, pyrophoric liquids and solids, substances / mixtures which form flammable gases on 
contact with water

GHS03

Gefahr oder
Achtung /
Danger or
Attention

Oxidierende Gase, Flüssigkeiten, Feststoffe /
Oxidizing gases, liquids, solids

GHS04
Achtung /
Attention

Verdichtete, verflüssigte, gelöste und tiefgekühlt verflüssigte Gase /
Compressed, liquefied, dissolved and refrigerated liquefied gases

GHS05

Gefahr oder
Achtung /
Danger or
Attention

Verätzung der Haut, schwere Augenschäden, auch metallkorrosive Eigenschaften /
Chemical burns to the skin, severe eye damage, also metal-corrosive properties

GHS06
Gefahr /
Danger

Äußerst schwere und schwere akute Gesundheitsschäden oder Tod /
Extremely severe and severe acute damage to health or death

GHS07
Achtung /
Attention

Akute Gesundheitsschäden, Reizung der Haut, der Augen und der Atemwege, Sensibilisierung der Haut, 
narkotisierende Wirkungen /
Acute damage to health, irritation of the skin, eyes and the respiratory tract, sensitization of the skin, 
narcotic effects

GHS08

Gefahr oder
Achtung /
Danger or
Attention

Chronische Gesundheitsschäden (Organschädigungen) bei einmaliger oder mehrmaliger Exposition, 
krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen, Lungenschäden durch 
Eindringen von Substanzen in die Lunge (Aspirationsgefahr), Sensibilisierung der Atemwege /
Chronic damage to health (damage to organs) after single or multiple exposure, carcinogenic, mutagenic 
and reproductive effects, lung damage due to the penetration of substances into the lungs (risk of aspirati-
on), sensitization of the respiratory tract

GHS09

Achtung oder
ohne Signalwort/

Attention or
without wording

Giftig für Wasserorganismen mit kurz- und langfristiger Wirkung /
Toxic to aquatic organisms with short and long-term effects

Für alle anderen Informationen siehe Original-Sicherheitsdatenblatt / For all other information, see the original safety data sheet

Wählen Sie die passende Notrufnummer entsprechend des orig. Sicherheitsdatenblattes *.

Call the appropriate emergency number according to the original safety data sheet *.

Notrufnummern Österreich: 144 (Rettungsnotruf)

 +43 1 406 43 43 (Vergiftungsinformationszentrale)

Notfallauskunft (GiZ-Nord, 24h) +49 (0) 551-19240
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

NM2S-54JX-SM27-FD4D

Elektrolyt Speed 

UFI:

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird

Produkte zur Behandlung von Metalloberflächen, einschließlich Galvanik- und Galvanisierprodukte

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Met. Corr. 1; H290

Skin Corr. 1B; H314

Eye Dam. 1; H318

Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Phosphorsäure

Signalwort: Gefahr

Druckdatum: 15.03.2024 D - deRevisions-Nr.: 1,05

Conzelmann Elektrolyt Speed

Conzelmann Schweißhandelsgesellschaft mbH
EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Hersteller

Firmenname:

Straße:

Ort:

Conzelmann Schweißhandelsgesellschaft mbH
Siemensstrasse 9
D-89331 Burgau
+49 (0) 8222/41388-0
office@conzelmann-gmbh.de
Zentrale

+49(0)551-19240 (GIZ-Nord, 24h)

Telefon:

E-Mail:

Ansprechpartner:

Notfallauskunft:

Lieferant

Firmenname:

Straße

Ort:

Telefon:

E-Mail:

Ansprechpartner:

1.4. Notrufnummer:

Conzelmann Schweißhandelsgesellschaft mbH
Siemensstrasse 9
D-89331 Burgau
+49 (0) 8222/41388-0
office@conzelmann-gmbh.de
Zentrale

+49(0)551-19240 (GIZ-Nord, 24h)

mailto:info@foster-chemicals.de
http://www.foster-chemicals.de
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Piktogramme:

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Gefahrenhinweise

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehörschutz tragen.

P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke 

sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. 

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P390 Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII. 

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein 

Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

anorganischen Säuren
Chemische Charakterisierung

Gefährliche Inhaltsstoffe

AnteilStoffnameCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

> 50 %7664-38-2 Phosphorsäure

231-633-2 01-2119485924-24

Met. Corr. 1, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1; H290 H302 H314 H318

< 5 %5949-29-1 Citronensäure

201-069-1 01-2119457026-42

Eye Irrit. 2A; H319

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

AnteilStoffnameCAS-Nr. EG-Nr.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

7664-38-2 231-633-2 > 50 % %Phosphorsäure

dermal:  LD50 = 2740 mg/kg; oral:  LD50 = 1250 mg/kg   Skin Corr. 1B; H314: >= 25 - 100    Skin 

Irrit. 2; H315: >= 10 - < 25    Eye Irrit. 2; H319: >= 10 - < 25

5949-29-1 201-069-1 < 5 % %Citronensäure

oral:  LD50 = 3000 mg/kg

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004

>= 30 % Phosphate.

Druckdatum: 15.03.2024 D - deRevisions-Nr.: 1,05

Conzelmann Elektrolyt Speed

Conzelmann Schweißhandelsgesellschaft mbH
EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.

Allgemeine Hinweise

Für Frischluft sorgen. Ärztliche Behandlung notwendig.

Nach Einatmen

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Alle kontaminierten Kleidungsstücke 

sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 

hinzuziehen.

Nach Hautkontakt

Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen 

und Augenarzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeiführen. Mögliche schädliche 

Wirkungen auf den Menschen und mögliche Symptome: Magenperforation. Sofort Arzt hinzuziehen. Kein 

Neutralisationsmittel trinken lassen.

Nach Verschlucken

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Wassersprühstrahl, Wassernebel, Schaum, Trockenlöschmittel, Kohlendioxid (CO2)

Geeignete Löschmittel

Wasservollstrahl

Ungeeignete Löschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Nicht entzündbar. 

Im Brandfall können entstehen: Phosphoroxide Kohlenmonoxid Kohlendioxid

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen. Vollschutzanzug.

Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. 

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Zusätzliche Hinweise

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren

Für ausreichende Lüftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und 

Kleidung vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

Allgemeine Hinweise

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Kanalisation abdecken. Vor Einleitung eines 

Abwassers in Kläranlagen ist in der Regel eine Neutralisation erforderlich.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Druckdatum: 15.03.2024 D - deRevisions-Nr.: 1,05

Conzelmann Elektrolyt Speed

Conzelmann Schweißhandelsgesellschaft mbH
EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
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Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das 

aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.

Weitere Angaben

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7

Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

Entsorgung: siehe Abschnitt 13 & Abschnitt 15: Rechtsvorschriften

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol 

nicht einatmen. 

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei der 

Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Hinweise zum sicheren Umgang

Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Hautschutzplan erstellen und beachten! Vor den Pausen 

und bei Arbeitsende Hände und Gesicht gründlich waschen, ggf. duschen. Bei der Arbeit nicht essen und 

trinken.

Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Behälter dicht geschlossen halten. Unter Verschluss aufbewahren. An einem Platz lagern, der nur berechtigten 

Personen zugänglich ist. Für ausreichende Belüftung und punktförmige Absaugung an kritischen Punkten 

sorgen. 

Geeignetes Fußbodenmaterial: säurebeständig 

Geeignetes Material für Behälter/Anlagen: säurebeständig, Edelstahl, Polyolefine 

Ungeeignetes Material für Behälter/Anlagen: Stahl, Aluminium, Zink

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Nicht zusammen lagern mit: Lauge.

Zusammenlagerungshinweise

Lagertemperatur 5 - 35 °C

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

8B (Nicht brennbare ätzende Gefahrstoffe)Lagerklasse nach TRGS 510:

7.3. Spezifische Endanwendungen

Produkte zur Behandlung von Metalloberflächen, einschließlich Galvanik- und Galvanisierprodukte

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

Spitzenbegr.F/m³mg/m³ppmBezeichnungCAS-Nr. Art

2(I)Orthophosphorsäure7664-38-2 2 E

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Druckdatum: 15.03.2024 D - deRevisions-Nr.: 1,05
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Conzelmann Schweißhandelsgesellschaft mbH
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Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol 

nicht einatmen. 

Technische Maßnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz 

persönlicher Schutzausrüstungen.

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

Geeigneter Augenschutz: Korbbrille, Gestellbrille mit Seitenschutz (DIN EN 166).

Augen-/Gesichtsschutz

Geeigneter Handschuhtyp Butylkautschuk, PVC (Polyvinylchlorid).

Dicke des Handschuhmaterials >= 0,5 mm

Durchbruchszeit: >= 8 h

Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen EN ISO 374

Handschutz

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Gummistiefel, Schutzschürze

Körperschutz

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. Bei Einwirkungen von Dämpfen, Stäuben und Aerosolen ist 

Atemschutz zu verwenden.

Filtergerät (Vollmaske oder Mundstückgarnitur) mit Filter: P2

Die Atemschutzfilterklasse ist unbedingt der maximalen Schadstoffkonzentration (Gas/Dampf/Aerosol/Partikel) 

anzupassen, die beim Umgang mit dem Produkt entstehen kann. Bei Konzentrationsüberschreitung muss 

Isoliergerät benutzt werden!

Atemschutz

FlüssigAggregatzustand:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Farbe: hellrot

geruchlosGeruch:

nicht bestimmtSchmelzpunkt/Gefrierpunkt:

nicht bestimmtSiedepunkt oder Siedebeginn und 

Siedebereich:

nicht anwendbar

nicht anwendbar

Entzündbarkeit:

nicht bestimmtUntere Explosionsgrenze:

nicht bestimmtObere Explosionsgrenze:

Flammpunkt: nicht bestimmt

Zersetzungstemperatur: nicht bestimmt

pH-Wert (bei 20 °C): nicht bestimmt

Wasserlöslichkeit: leicht löslich

nicht bestimmt

Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln

Verteilungskoeffizient 

n-Oktanol/Wasser:

nicht bestimmt

Dampfdruck: nicht bestimmt

Dichte (bei 20 °C): 1,40 +/-  0,03 g/cm³

Relative Dampfdichte: nicht bestimmt

9.2. Sonstige Angaben

Druckdatum: 15.03.2024 D - deRevisions-Nr.: 1,05
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Angaben über physikalische Gefahrenklassen

Selbstentzündungstemperatur

nicht anwendbarFeststoff:

nicht anwendbarGas:

Nicht brandfördernd.

Oxidierende Eigenschaften

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht bestimmt

Festkörpergehalt: nicht bestimmt

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Korrosiv gegenüber Metallen. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen. 

Reagiert mit : Lauge

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

keine

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Aluminium, Stahl, Zink.

Fernhalten von: Base, Peroxide.

10.5. Unverträgliche Materialien

Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

BezeichnungCAS-Nr.

QuelleSpeziesDosisExpositionsweg Methode

7664-38-2 Phosphorsäure

RatteLD50 1250 

mg/kg
oral

KaninchenLD50 2740 

mg/kg
dermal

5949-29-1 Citronensäure

RatteLD50 3000 

mg/kg
oral

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Verursacht schwere Augenschäden.

Reiz- und Ätzwirkung

Sensibilisierende Wirkungen

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Druckdatum: 15.03.2024 D - deRevisions-Nr.: 1,05
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Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Das Gemisch ist als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

Sonstige Angaben zu Prüfungen

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Die ökotoxikologischen Eigenschaften dieser Mischung sind durch die ökotoxikologischen Eigenschaften der 

Einzelkomponenten (siehe Abschnitt 3) bestimmt.

CAS-Nr. Bezeichnung

[h] | [d]Aquatische Toxizität Dosis QuelleSpezies Methode

Phosphorsäure7664-38-2

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 98-106

mg/l

Lepomis macrochirus 

(Sonnenbarsch)

Akute Algentoxizität 72 h OECD 201ErC50 > 100

mg/l

Desmodesmus 

subspicatus

Akute 

Crustaceatoxizität

48 h OECD 202EC50 > 100

mg/l

Daphnia magna 

(Großer Wasserfloh)

NOEC 100 mg/l 3 d Desmodesmus 

subspicatus

OECD 201Algentoxizität

Citronensäure5949-29-1

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 440-760

mg/l

Leuciscus idus 

(Goldorfe)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Das Produkt wurde nicht geprüft.

CAS-Nr. Bezeichnung

QuelleWertMethode d

Bewertung

Citronensäure5949-29-1

     OECD 301 B 97 28

     Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Das Produkt wurde nicht geprüft.

Das Produkt wurde nicht geprüft.

12.4. Mobilität im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da 

kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Weitere Hinweise

Druckdatum: 15.03.2024 D - deRevisions-Nr.: 1,05
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Abfallschlüssel - ungereinigte Verpackung

VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND 

SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler 

Verpackungsabfälle); Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch 

gefährliche Stoffe verunreinigt sind; gefährlicher Abfall

150110

Mit reichlich Wasser abwaschen. Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt 

werden.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1805

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

PHOSPHORSÄURE, LÖSUNG

14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe: III

Gefahrzettel: 8

Klassifizierungscode: C1

Begrenzte Menge (LQ): 5 L

Freigestellte Menge: E1

Beförderungskategorie: 3

Gefahrnummer: 80

Tunnelbeschränkungscode: E

Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1805

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

PHOSPHORSÄURE, LÖSUNG

14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe: III

Gefahrzettel: 8

Klassifizierungscode: C1

Begrenzte Menge (LQ): 5 L

Freigestellte Menge: E1

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1805

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

PHOSPHORIC ACID SOLUTION

14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe: III
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Gefahrzettel: 8

Sondervorschriften: 223

Begrenzte Menge (LQ): 5 L

Freigestellte Menge: E1

EmS: F-A, S-B

Trenngruppe: acids

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1805

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

PHOSPHORIC ACID SOLUTION

14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe: III

Gefahrzettel: 8

Sondervorschriften: A3 A803

Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 1 L

Passenger LQ: Y841

Freigestellte Menge: E1

IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 852

IATA-Maximale Menge - Passenger: 5 L

IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 856

IATA-Maximale Menge - Cargo: 60 L

14.5. Umweltgefahren

NeinUMWELTGEFÄHRDEND: 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Es liegen keine Informationen vor.

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 3

Zusätzliche Hinweise

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien [Detergenzien-Verordnung].

Nationale Vorschriften

Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (§ 22 

JArbSchG).

Beschäftigungsbeschränkung:

1 - schwach wassergefährdendWassergefährdungsklasse:

Einstufung von Gemischen gemäß Anlage 1, Nr. 5 AwSVStatus:

Zusätzliche Hinweise

Es gelten die EU-Richtlinien in der Form, in der sie durch nationales Recht umgesetzt wurden.
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15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkürzungen und Akronyme

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route 

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) 

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  

IATA: International Air Transport Association  

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  

CAS: Chemical Abstracts Service  

LC50: Lethal concentration, 50%  

LD50: Lethal dose, 50%

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei 

Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem 

Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die 

Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, 

vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem 

Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte 

neue Material übertragen werden.

Weitere Angaben

(Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 

entnommen.)

Druckdatum: 15.03.2024 D - deRevisions-Nr.: 1,05

Conzelmann Elektrolyt Speed

Conzelmann Schweißhandelsgesellschaft mbH
EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006


	Beiblatt_Sicherheitsdatenblatt_ELMAG.pdf
	01conzelmann-speed.pdf

